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Unverhoffte
Grundbucheintragungen
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LUOWIGSLUST Grundstückseigentü­
mer aus Ludwigslust und Umgebung
haben in diesen Tagen Post vom
Grundbuchamt bekommen. Wer sich
keinen Reim darauf machen konnte,
bekommt in den nächsten Tagen bei­
spielsweise vom Abwasserzweckver­
band Fahlenkamp die Erläuterung da­
zu.

Betroffen sind all jene Eigentümer,
bei denen eine Ver- oder Entsorgungs­
leitung aus DDR-Zeiten über das
Grundstück läuft. Als das Grundbuch­
beretntgungsgesetz 1995 in Kraft trat,
wurde "eine so genannte beschränkte
persönliche Dienstbarkeit" begründet.
Mit anderen Worten: Der Eigentümer
der Ver oder Entsorgungsleitungen si­
chert sich so den Bestand und die Un­
terhaltung der entsprechenden Trasse.
Das betrifft im Übrigen nicht nur den
Abwasserverband Fahlenkamp, son­
dern alle Ver- und Entsorger, die Lei­
tungen unterhalten, also zum Beispiel
auch Wemag und ZkWAL. Die Auswir­
kungen: Mitarbeiter der Ver- und Ent­
sorger, denen die Lettungen gehören,
sindjederzeitberechtigt, die betreffen­
den Flurstücke für notwendige Arbei­
ten zu betreten. Grundstückseigentü­
mer haben die Verpflichtung, den ge­
schützten Streifen frei zu halten, keine
Gebäude zu errichten oder Bäume zu
pflanzen. Der AZV Fahlenkamp hat bei
der Unteren Wasserbehörde des Land­
kreises den entsprechendenAntragge­
stellt, so dass diese beschränkte per­
sönliche Dienstbarkeit in die Orundbü­
eher eingetragen werden kann.

Dieses Recht hat im Übrigen schon
lange Zeit bestanden, ist allerdings in
der DDR nicht angewandtworden, weil
Eigentum dort keine solche Rolle spiel-

te wie heute. Orund für die jetzige Be­
triebsamkeit ist, dass die Grundbuch­
beretntgung bis zum 31. Dezember die­
ses Jahres abgeschlossen sein muss.

Das Gesetz legt aber auch fest, dass
der entsprechende Ver- oder Entsorger
dem Grundstückseigentümer einen
einmaligen Ausgleich zu zahlen hat.
"Der richtet sich nach dem Betrag, der
für ein solches Recht allgemein üblich
ist", so Otto-Karl Paesel. Die erste
Hälfte des Betrages ist unverzüglich
nach der Grundbucheintragung zu
leisten. Die zweite wird am 1. Januar
2011 fällig. Das Gesetz bestimmt zu­
dem, dass die Höhe der Entschädigung
an den Verkehrswerten vom 11. Januar
1995zubemessen ist, dem Tag, an dem
das Grundbuchbereinigungsgesetz in
Kraft trat. Zugrunde gelegtwerden die
zu diesem Zeitpunkt gültigen, durch
den Gutachterausschuss des Landkrei­
ses herausgegebenen Bodenrichtwer­
te, berücksichtigt noch andere Ent­
schädigungskriterien.

Entschädigungsvereinbarung
wird verschickt

Grundstückseigentümer in Ludwigs­
lust, Grabow und Groß Laasch, dem
Einzugsbereich des Zweckverbandes,
erhalten nun in Kürze ein Formular mit
einer Entschädtgungsveretnbarung.
Fahlenkamp-Betriebsleiter Otto-Karl
Paesel bedauert: "Die Grundbuchein­
tragungen sind ungewöhnlich schnell
vorgenommen worden. Damit haben
wir einfach nicht gerechnet!"

Neu ist das Prozedere im Übrigen
nicht, sei vielmehrbereits mehrere Ma­
le in verschiedenen Amtsanzeigern
veröffentlicht worden, so der Betriebs­
leiter. koen


